
Beschlussvorlage zu TOP 9 
 
 
54. Ratssitzung des Stadtrates Wildenfels  
am 09.04.2024 
 
Einbringer der Vorlage: *  Bürgermeister 
                                                            
abgestimmt mit: *  Stadtrat 
                                         *  Bauamt                                                           
                                                              
Gegenstand der Vorlage: *  Instandsetzung der Freisitzbankgruppen vor der Mehrzweckhalle  
  Wildenfels  
                                                   Vergabe von Bauleistungen  
 
Gesetzliche Grundlage: *  SächsGemO 
                                            *  VOB, Sächsisches Vergabegesetz 

 
Beschlussvorlage:  
Der Stadtrat von Wildenfels beschließt, die Instandsetzung der Freisitzbankgruppen vor der 
Mehrzweckhalle Wildenfels durchführen zu lassen.  
Nach Einholung von Angeboten im Zuge der Kostenermittlung erfolgt die Auftragsvergabe an die 
Firma Schmiedemeister Heiko Colditz, Hartensteiner Straße 114, 09366 Stollberg OT Oberdorf, der 
die Leistung mit einer Bruttoangebotssumme von 7.128,10 € angeboten hat. 
 
Begründung: 
Infolge von Verwitterungsschäden sind die Sitzauflagen der Bankgruppen aus geschwungenen 
Holzlattenelementen nicht mehr zweckentsprechend nutzbar bzw. fehlen bereits stellenweise. 
Im Zuge der geplanten Instandsetzung ist der Einsatz von witterungsbeständigeren Materialien 
geplant. Diese könnten als Metallgitter bzw. Lochblechplatten auf die bestehenden Gestelle 
aufgebracht werden.  
Zur Preisfindung und Auftragsvergabe wurden 3 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert.  
Die Prüfung und Auswertung der Angebote ergab, dass das wirtschaftlichste Angebot von der Firma 
Schmiedemeister Heiko Colditz, Hartensteiner Straße 114, 09366 Stollberg OT Oberdorf 
abgegeben wurde. Die Bruttoangebotssumme lag bei 7.128,10 €.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Stadträte:                                            14 
Davon anwesend:                                                                      
Davon stimmberechtigt:  
Davon stimmberechtigt einschließlich Bürgermeister:                                                           
Ja-Stimmen:                                                                               
Nein-Stimmen:                                                                           
Stimmenthaltungen:                                                                   
 
Aufgrund des § 20 SächsGemO war       Mitglied des Stadtrates von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen. 


